
Verordnung 
über die obligatorische berufliche Vorsorge 
von arbeitslosen Personen 
 

Art. 8 Festsetzung des Beitragssatzes 

1 Der Beitragssatz für die Risiken Tod und Invalidität beträgt für Versicherte 0,8% Prozent 
des koordinierten Taglohnes.1

2 Die Auffangeinrichtung prüft regelmässig, ob der Beitragssatz kostendeckend ist und 
erstattet der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung mindestens einmal jährlich 
Bericht. Ist auf Grund des Risikoverlaufs der Beitragssatz anzupassen, stellt die 
Auffangeinrichtung der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung zuhanden des 
Bundesrates Antrag auf Anpassung.  

3 Der Antrag auf Änderung des Beitragssatzes ist der Ausgleichsstelle der 
Arbeitslosenversicherung spätestens drei Monate vor dem Zeitpunkt einzureichen, auf den die 
Anpassung wirksam werden soll.  

4 Die Auffangeinrichtung führt eine Statistik über die Risiken Tod und Invalidität der 
arbeitslosen Personen. 

 
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 6093). 

 
Stand am 1. Januar 2008 
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